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E . Arbeitskarten.
(§ 11 .)

11 . Einer Arbeitskarte bedürfen alle Kinder , die als fremde im
Sinne des Gesetzes (vgl . Ziffer 9 dieser Anweisung) beschäftigt
werden sollen, soweit die Beschäftigung nicht bloß gelegentlich mit
einzelnen Dienstleistungen (vgl . Ziffer 9 Abs . 4) erfolgt.

Für Kinder , welche das 12 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
dürfen Arbeitskarten in der Regel nicht ausgestellt werden . Sollen
jüngere Kinder bei Vorstellungen und Schaustellungen, bei denen
ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft obwaltet , oder
bei öffentlichen und nichtöffentlichen Lichtspielaufnahmen beschäftigt
weiden, so ist für sie eine Arbeitskarte dann auszustellen, wenn
das Vorliegen einer von der unteren Verwaltungsbehörde erteilten
Erlaubnis (Ziffer 7 , 8 und 8 a dieser Anweisung) nachgewiesen wird.
In die Arbeitskarte ist in diesen Fällen unter „Bemerkungen“ ein
Hinweis aufzunehmen, daß die Arbeitskarte nur für die Beschäf¬
tigung bei den genau bezeichneten öffentlichen Vorstellungen oder
Schaustellungen, öffentlichen und nichtöffentlichen Lichtspielauf¬
nahmen gültig ist.

12 . Die Arbeitskarten werden von den Ortspolizeibehörden aus¬
gestellt . Sie müssen nach Format , Papier und Druck mit dem bei¬
gefügten Muster übereinstimmen.
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